
WasserverbandVölkermarkt-Jaunfeld

Versorgungszone Eberndorf - Völkermarkt:
Tiefbrunnen Gablern

Anhang l

Mindestanforderungen für Parameterwerte zur Bewertung der Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

Mikrobiologische Parameter - Tiefbrunnen Gablern nach TB: Untersuchung vom 21. 05. 2025

Parameter

Intestinale

Enterokokken

Escherichia coli

(E. coli)

*1) nicht nachweisbar (Nachweisgrenze)

Parameterwert

0

0

Einheit

Anzahl /100

Im

Anzahl /100
Im

Tiefbrunnen

Gablern nach TB
Anmerkungen

Für desinfiziertes Wasser, unmittelbar nach

Abschluss der Desinfektion

Für desinfiziertes Wasser, unmittelbar nach

Abschluss der Desinfektion

Anzahl Proben/

Jahr in der Zone

4

4

Chemische Parameter - Tiefbrunnen Gablern nach TB: Untersuchung vom 21. 05. 2025

Es werden auch sonstige Parameter gemäß § 3 Abs. l Z l berücksichtigt, die für die Überwachung als relevant ausgewiesen sind und

erforderlichenfalls durch eine Risikobewertung gemäß Teil B ermittelt werden.

Parameter Parameterwert Einheit

co

Acrylamid

Antimon

Arsen

Benzol

Benzofajpyren

BisphenolA

UJ Blei

Bor

Bromat

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Chrom

0,1

10

l

0,01

2,5

1000

10

s

0, 25

0, 25

25

w/\

fg/l

tlg/1

 

/1
llg/1

W/l

fg/l

w/l

\i&l\

w/1

mg/1

mg/1

W/l

Tiefbrunnen

Gablern nach TB

<0,01 ."

<1,0 *21

<1«2|

<0,1 *21

<0,002 *21

<1

<20*

<3,0<

<0,1"

<1,0*

Anmerkungen

Der Parameter ezietsic au IG Restmonomer-

konzentration im Wasser, berechnet aus den

Spezifikationen der maximalen Freisetzung aus
dem entsprechenden Polymer in Berühung mit dem
Wasser. Der Nachweis der Einhaltung des

grenzwertes kann auch durch die Analyse des

In Regionen, in denen die geologischen
Bedingungen zu hohen Konzentrationen von
Antimon im Grundwasser fuhren, kann ein

Parameterwert von bis zu 10 [ig/\ von der
zuständigen Behörde akze tiert werden.

Der Wert ist ab 12. Jänner 2026 einzuhalten. Der

Parameter ist bis dahin von der Untersuchungs-
Pflicht gemäß $ 5 Z 2 ausgenommen.
Das Probenahmeverfahren ist in Anhang II Teil C
beschrieben. Im Fall von Wasser gemäß $ 4 Z l
und 3 ist der Wert spätestens ab 12. Jänner 2036

elnzuhalten. Bis dahin beträgt der Parameterwert

für Blei 10 /l

In Regionen, in denen die geologischen
Bedingungen zu hohen Konzentrationen von
Bor Im Grundwasser führen, kann ein

Parameterwert von bis zu 2,4 mg/1 (2400 ̂ ig/1) von der
zuständi en Behörde akze tiert werden.

Der Wert ist ab 12. Jänner 2026 einzuhaken. Der

Parameter Ist bis dahin von der Untersuchungs-

pflicht gemäß $ 5 Z 2 ausgenommen. Dieser Parameter ist
nur zu bestimmen, wenn entsprechende

Desinfektionsverfahren zum Einsatz kommen,

Der Wert ist ab 12. Jänner 2026 elnzuhalten. Der

Parameter ist bis dahin von der Untersuchungs-

Pflicht gemäß $ 5 Z Z ausgenommen. Dieser Parameter ist
nur zu bestimmen, wenn entsprechende

Desinfektionsverfahren zum Einsatz kommen.

Im Fall von Wasser gemäß §4Z l und 3 ist der Wert
spätestens ab 12. Jänner 2036 elnzuhalten. Bis
dahin beträgt der Parameterwert für Chrom

50 /l.

Anzahl Proben/

Jahr in der Zone



Parameter Parameterwert Einheit

Cyanid

1, 2- Dichlorethan

Epichlorhydrin

Fluorid

50

3

0,1

1,5

wfl
w/l

w/1

mg/1

Tiefbrunnen

Gablern nach TB

<2,0 *2)

<0, 2 "'

<0,03 *2)

<0,05 *"

Halogenessigsäure

(HAA5)
60 wfl

co

Kupfer

Microcystin-LR

Nickel

Nitrat

Nitrit

Pestizide

Pesticjde Insgesamt

20

50

0,1

0,1

0,5

mg/1

wfl

wfl

mg/1

mg/1

w/\

wfl

<0,0011 *21

<1<

1,55

<0,0l'

<0,02 *z>

<0,05 *2l

PFAS Summe 0,1 wfl

Anmerkungen

Der Parameter ezie t sie au ie Restmonomer-

konzentration im Wasser, berechnet aus den

Spezifikation der maximalen Freisetzung aus dem
entsprechenden Polymer in Berührung mit dem
Wasser. Der Nachweis der Einhaltung des

grenzwertes kann auch durch die Analyse des Trink-

Der Wert ist ab 12. Jänner 2026 elnzuhalten. Der

Parameter ist bis dahin von der Untersuchungs-
Pflicht gemäß § S Z 2 ausgenommen. Dieser
Parameter ist nur zu bestimmen, wenn entsprechende
Desinfektionsverfahren zum Einsatz kommen. Der

Parameter ist die Summe der folgenden fünf
repräsentativen Stoffe: Monochlor-, Dichlor- und

Trichloressigsäure und Mono- und Dibroesslgsaure.
Messwerte für Einzelsubstanzen, die unterhalb der

Bestimmungsgrenze des jeweiligen
Untersuchungsverfahren liegen, werden bei der
Summenblldung nicht berücksichtigt. Die Mess-werte aller
Einzelsubstanzen sind separat auszu- weisen.

Das Probenahmeverfahren ist in Anhang 11 Teil C
beschrieben.

Der Wert ist ab 12. Jänner 2026 einzuhalten. Der

Parameter ist bis dahin von der Untersuchungs-
pflicht gemäß $ 5 Z 2 ausgenommen. Dieser Parameter ist
nur im Fall potentieller Blüten in der Resource zu

bestimmen (ansteigende Cyanobakterienabundan; bzw.
Massenentwicklungspotential).

Das Probenahmeverfahren ist in Anhang II Teil C
beschrieben.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die

Bedigung [Nitrat]/50 + (Nitritl/3 S l (die eckigen
Klammern stehen für Konzentrationen in mg/1für
Nitrat (NOa) und für Nitrit (N02) und der Parameter-
wert von 0, 10 mg/1 für Nitrit am Ausgang der
Wasserwerke ein ehalten werden.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die

Bedigung [Nitrat]/50 + [Nltrit]/3 S l (die eckigen
Klammern stehen für Konzentrationen in mg/1für
Nitrat (NOs) und für Nitrit (NOz) und der Parameter-
wert von 0,10 mg/1 für Nitrit am Ausgang der
W serwerke ein ehalten werden.

Der Parameterwert gilt jeweils für die einzelnen

Pestizide. FürAldrin, Dieldrin, Heptachlorund
Heptachlorepoxid ist der Parameterwert 0,03 tig/1.
Messwerte ur Einze su; stanzen, ie unter a er

Bestimmungsgrenze des jeweiligen Unter-

suchungsverfahrens liegen, werden bei der
Summenbildung nicht berücksichtigt. Die Mess-
werte aller Einzelsubstanzen sind separat
auszuwelsen. "Pestizide insgesamt" bezeichnet

die Summe aller einzelnen Pestizide, die bestimmt

u e
er e is a . anner einzu a en. er

Parameterwert ist bis dahin von der Unter-

suchungspflicht gemäß § 5 Z 2 ausgenommen.
Messwerte für Einzelsubstanzen, die unterhalb

der Bestimmungsgrenze des jeweiligen Unter-
suchungsverfahrens liegen, werden bei der
Summenbildung nicht berücksichtigt. Die Mess-
werte aller Einzelsubstanzen sind separat auszu-
weisen. "PFAS gesamt" bezeichnet die Summe

Anzahl Proben/

Jahr in der Zone

l

l



Parameter Parameterwert Einheit
Tiefbrunnen

Gablern nach TB

Polyzyklische

aromatische

Kohlenwasserstoffe

Quecksilver

Seien

Tetrachlorethen und

CO Trichlorethen
-l

UJ

0,1 wft

20

yg/1

w/l

<0, 01'

<r

10 vsfl <r2'

Trihalogenmethane
insgesamt

30 wfl <0,03 *2)

Uran 15 wfl 0,95

Vinylchlorid 0,5 w/1

*1> nicht nachweisbar (Nachweisgrenze) *z) unter der Bemessungsgrenze

Anmerkungen

Verbindungen:

Messwerte für Einzelsubstanzen, die unterhalb

der Bestlmmungsgrenze des jeweiligen Unter-
suchungsverfahrens liegen, werden bei der

Summenbiidung nicht berücksichtigt. Die Mess"

werte aller Einzelsubstanzen sind separat auszu-

weisen. Bei den spezifizierten Verbindungen

handelt es sich um:

Benzo-(b)-fluoranthen,

Benzo-(k)-fluoranthen,

Benzo-(ghi)-perylen,

In Regionen, in denen die gelogischen
Bedingungen zu hohen Konzentrationen von Seien

Grundwasser führen, kann ein Parameterwert. von

bis zu 30 |^g/t von der zuständigen Behörde

akze tiert werden.
Summe er Konzentrationen erspezi Izierten

Parameter:

Messwerte für Einzelsubstanzen. die unterhalb

der Bestimmungsgrenze des jeweiligen Unter-

suchungsverfahrens liegen, werden bei der

Summenbildung nicht berücksichtigt. Die Mess-

werte aller Einzelsubstanzen sind separat auszu-

e e

Summe der Konzentrationen der spezifizierten

Verbindungen:

Messwerte für Einzelsubstanzen^ die unterhalb

der Bestimmungsgrenze des jeweiligen Unter-
suchungsverfahrens liegen, werden bei der

Summenbildung nicht berücksichtigt. Die Mess-
werte aller Einzelsubstanzen sind separat auszu-
weisen. Bei den spezifizierten Verbindungen

sind Chloroform, Bromoform, Dibromchlormethan,

Bromdichlormethan.

In Regionen, in denen die gelogischen

Bedingungen zu hohen Konzentrationen von Uran
Grundwasser führen, kann ein Parameterwert, von

bis zu 30 ̂ ig/1 von der zuständigen Behörde
akze tiert werden.

Die Parameter bezieht sich auf die Restmonomer-

konzentration im Wasser, berechnet aus den

Spezifikationen der maximalen Freisetzung aus dem

entsprechenden Polymer in Berührung mit dem

Wasser. Der Nachweis der Einhaltung des

Grenzwertes kann auch durch die Analyse des

Trinkwassers erbracht werden:

Anzahl Proben/

Jahr in der Zone

Mikrobiologische Indikatorparameter - Tiefbrunnen Gablern nach TB: Untersuchung vom 21, 05. 2025

u

Parameter

KBE22
(koloniebildende

Einheiten bei 22° C

Bebrütungstemper.)
KBE37
(koloniebildende

Einheiten bei 37" C

Bebrütungstemper.}

Coliforme Bakterien

Clostridium

perfringens

Pseudomonas

aerugginosa

Wert

20

100

Einheit

Anzahl/ml

Anzahl/ mf

Anzahl /100 ml

Anzahl /100 ml

Anzahl /100 ml

Tiefbrunnen

Gablern nach TB
Anmerkungen

Für desinfiziertes Wasser, unmittelbar nach

Abschluss der Desinketion

Für desinfiziertes Wasser, unmittelbar nach

Abschluss der Desinketion

Für desinfiziertes Wasser, unmittelbar nach

Abschluss der Desinketlon

Für desinfiziertes Wasser, unmittelbar nach

Abschluss der Desinketion

Für desinfiziertes Wasser, unmittelbar nach

Abschluss der Desinketion

Anzahl Proben/

Jahr in der Zone

11 nicht nachweisbar (Nachweisgrenze)



Radioaktivität (Indikatorparameter) - Tiefbrunnen Gablern nach TB: Untersuchung vom 21.05.2025

Parameter

Radon

Tritium

Wert

100

100

Einheit

Bq/1
Bq/1

Tiefbrunnen

Gablern nach TB
Anmerkungen

Richtdosis 0,1 mSV

Anzahl Proben/

Jahr in der Zone

Ric t osis:Djee e iveFogeosis ur ie

Aufnahme während eines Jahres, die sich aus

allen Radionukliden sowohl natürlichen als auch

künstlichen Ursprungs ergibt, welche in einem ^
Versorgungssystem für Wasser für den

menschlichen Gebrauch nachgewiesen wurden, mit

Ausnahme von Tritium, Kalium-40, Radon und

*3 Die Indikatorparameter für die Radioaktivität sind nur einmalig zu ermitteln. Bei Änderungen an der Wasserversorgungsanlage, die eine relevante Erhöhung der Radioaktivität bewirken
können (Jedenfalls bei Neuerschließungen von Wasserspendern). Ist eine neuliche Untersuchung durchzuführen. Im Fall einer Überschreitung von Indkatorparameterwerten kann die

zuständige Behörde im Einzelfall weitere Untersuchungen auf Radioaktivität vorschreiben.

*ti nicht nachweisbar (Nachweisgrenze)

Chemische und physikalische Indikatorparameter - Tiefbrunnen Gablern nach TB: Untersuchung vom 21. 05. 2025

u
^

LU

Parameter

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Eisen

Färbung spektraler

Absorptions-

koeffizient bei

436 nrn

Geruch

Geschmack

Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

Organische

gebundener

Kohlenstoff TOC

Oxiderbarkeit

Sulfat

Temperatur

Trübung

PH- Wert

Wert

200

0,5

200

200
Für den Ver-

braucher

annehmbar und

ohne anormale

Veränderun 0,5

Für den Ver-

braucher

annehmbar und

ohne anormale

Veränderung 0,5

2500

50

200

ohne

anormale

Veränderun

250

25
ohne anormale

Veränderun
ur en er-

braucher

annehmbar und

ohne anormale

6,5 - 9,5

Einheit

w/1

mg/1

mg/1

4g/l

m-1

(iS/cm

bei 20-C

W/l

mg/1

mg/1

mg/1 02

mg/1

°c

NTU

PH- Einheiten

Tiefbrunnen

Gablern nach TB

<10

0,013 *"

<1

<10

<0, 5 *zl

363

<5*;1

1,38

<0,4

<0,10

9,4

0. 59

7,6

Anmerkungen

Geogen bedingte Überschreitungen bleiben bis zu
S mg/1 NH4 außer Betracht. Ab einem Gehalt von

mehr als 0,2 mg/1 NH4 dürfen Chlorungsverfahren
nicht an ewendet werden.

Das Wasser sollte nicht korrosiv wirken.

Messung nur erforderlich, wenn grobsinnlich

wahrnehmbar.

Anzahl Proben/

Jahr in der Zone

l

Das Wasser sollte nicht aggressiv sein.

Bei Versorgungssystemen mit einer Abgabe von
weniger als 10000 m' pro Trag, braucht dieser
Parameter nicht bestimmt werden.

Dieser parameter bracuht nicht bestimmt zu

werden, wenn der Parameter TOC analysiert wird. 5 mg 02
ents rechen 20 m KMnO<.
Das Wasser so te nie t orrosivwir en.

Überschreitungen bis zu 750 mg/1 504 bleiben
außer Betracht, sofern der dem Calcium nicht

"be stei

Am Ausgang der Wasseraufbereitungsanlage bei

der Aufbereitung von Oberflächenwasser gilt ein

Indeikatorparametervon 1,0 NTU
(nephelometrischeTrübungseinheiten) im Wasser.

Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser

das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr ngebracht

zu werden, darf der pH- Wert am Punkt der Abfüllung
bis zu 4, 5 betragen. Ist das Wasser von Natur aus

kohlensäurehaltig oder ist es mit Kohlensäure

versetzt, kann der Mindestwert niedriger sein.

*z> unter der Bestimmungsgrenze



Angaben zu den folgenden nicht im Anhang l Teil C aufgeführten Parametern und zugehörigen Werten:

Tiefbrunnen Gablern nach TB: Untersuchung vom 21. 05. 2025

Parameter

Calclum CA

Magnesium Mg

Kalium K

*21 unter der Bestimmungsgrenze

Parameterwert

400

150

50

Einheit

mg/1

mg/1

mg/1

Tiefbrunnen

Gablern nach TB

58

19,3

<0,5

Anzahl Proben/
Jahr in der Zone

l

l

l

Indikatorparameter

Gesamthärte

Carbonathärte

Wert

>8,4

Einheit

°dH
.dH

Tiefbrunnen

Gablern nach TB

12,5

11,7

Anzahl Proben/

Jahr in der Zone

l

l


